
Stadt Neumünster Neumünster, 30. Januar 2014 
Der Oberbürgermeister 
Schule, Jugend, Kultur und Sport 
 

 
 
  AZ: -40 -/Frau Bartelheimer 
 

D r i n g l i c h k e i t s v o r l a g e 
 

Drucksache Nr.:  0205/2013/DS 
=========================== 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss  04.02.2014 Ö Kenntnisnahme 
Finanz- und Wirtschaftsförde-
rungsausschuss  

12.02.2014 Ö Vorberatung 

Ratsversammlung  18.02.2014 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Dr. Tauras/Erster 
Stadtrat Humpe-Waßmuth 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Stiftung Museum, Kunst und Kultur der 
Stadt Neumünster; 
hier: Grunderwerbsteuer für das 
Grundstück Kleinflecken 1, 
Neumünster 
 

 
A n t r a g : 

 
Der Leistung von überplanmäßigen Aufwen-
dungen im Ergebnisplan und gleichzeitig 
Auszahlungen im Finanzplan 2014 bis zur 
Höhe von 130.000 Euro nach § 95 d GO 
wird zugestimmt. Eine Deckung erfolgt 
durch Minderaufwand und Minderauszah-
lungen. 
 

Finanzielle Auswirkungen: - siehe Begründung - 
 



-  2  - 

 
B e g r ü n d u n g : 

 
 
Mit Stiftungsgeschäft vom 05.04.2004 hat die Stadt Neumünster zusammen mit dem 
Förderverein Textilmuseum und Industriemuseum Neumünster e. V. die „Stiftung Muse-
um, Kunst und Kultur der Stadt Neumünster“ ( nachstehend „Stiftung“ genannt ) ge-
gründet. Zweck der Stiftung ist die Trägerschaft eines Museums und die Förderung von 
Kunst und Kultur in der Stadt Neumünster.  
Gemäß Stiftungsgeschäft hat sich die Stadt Neumünster verpflichtet, das Eigentum am 
Grundstück Kleinflecken 1 und dem von ihr errichteten Neubau des Museumsgebäudes 
der Stiftung als Grundstückvermögen zu übertragen. Hierzu wurde zwischen der Stadt 
Neumünster und der Stiftung am 09.02.2010 ein Übertragungsvertrag (siehe Anlage 1) 
zur Erfüllung eines Stiftungsgeschäftes geschlossen, der im wesentlichen Einzelheiten der 
Grundstücksüberlassung regelt.  
 
Im Jahr 2010 wurde durch die Finanzbehörde per Bescheid zunächst eine Grunder-
werbsteuer in Höhe von 157.325 Euro für die Stiftung festgesetzt. Hierzu erging am 
30.03.2011 ein Änderungsbescheid, der endgültig eine Steuer in Höhe von 105.682 Euro 
festsetzte. Gegen diese Steuerfestsetzung wurde am 25.10.2010 Einspruch seitens der 
Stiftung eingelegt, die beantragte Aussetzung der Vollziehung wurde seitens der Finanz-
behörde gewährt.  
Der Einspruch blieb im Ergebnis erfolglos. Der Klage der Stiftung auf Aufhebung des 
Steuerbescheides wurde vom Finanzgericht des Landes Schleswig-Holstein stattgegeben. 
Im anschließenden Revisionsverfahren wurde jetzt durch Urteil des Bundesfinanzhofes 
(siehe Anlage 2) die Vorentscheidung aufgehoben und die Klage abgewiesen.  
 
Da keine weiteren Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Bundesfinanzhofes zur Ver-
fügung stehen, ist die erhobene Grunderwerbsteuer binnen einer Frist von ca. 4 Wochen 
nach der Mitte Januar 2014 erfolgten Urteilszustellung zu entrichten.  
 
Vorsorglich hat die Stiftung mit Datum vom 30.01.2014 die Stundung der Forderung 
beim zuständigen Finanzamt beantragt. Die finanzielle Situation der Stiftung lässt die 
Entrichtung der Steuerschuld nicht zu, da die erzielten Einnahmen sowie der Betriebskos-
tenzuschuss der Stadt Neumünster regelmäßig nur die Deckung der laufenden Betriebs-
kosten erlauben. 
Gemäß § 11 des og. Übertragungsvertrags trägt die Stadt Neumünster die durch diesen 
Vertrag und dessen Durchführung entstehenden Kosten. Gemäß § 14 Abs.4 des Vertrags 
haften die Vertragsparteien für die anfallenden Gerichts- und Notarkosten sowie für die 
Grunderwerbssteuer kraft Gesetzes gegenüber den Forderungsberechtigten als Gesamt-
schuldner. 
Es wird daher vorgeschlagen, der Stiftung die zur Begleichung der Steuerschuld erforder-
lichen Mittel durch eine entsprechende Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für 2014 
zur Verfügung zu stellen.  
Der an die Finanzbehörde zu entrichtende Betrag umfasst neben der Steuerschuld in Hö-
he von 105.682 Euro die seit 2010 anfallenden Zinsen in Höhe von 6% pro Jahr ( §§ 237, 
238 Abgabenordnung ). Die Zinsen sind seitens der Finanzbehörde noch nicht festgesetzt 
worden. Überschlägig ist bei einem jährlichen Zins in Höhe von ca. 6.340 Euro mit einem 
Gesamtbetrag von ca. 24.000 Euro zu rechnen  
In der fortlaufenden Erhebung von Zinsen liegt die Begründung für die Dringlichkeit einer 
Entscheidung in dieser Sache.  
 
Es wird daher beantragt, überplanmäßig Mittel zur Aufstockung des Betriebskostenzu-
schusses für die Stiftung in Höhe von max. 130.000 Euro (105.682 Euro + ca. 24.000 
Euro) bereitzustellen.  
Die Drucksache wurde mit den Fachdiensten Haushalt und Finanzen und Recht abge-
stimmt.  
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Die überplanmäßige Mittelbereitstellung 2014 erfolgt auf folgendem Produktkonto: 
 
Produktkonto/ 
Bezeichnung 

zusätzlicher  
Bedarf 

Deckung durch Pro-
duktkonto/ 
Bezeichnung 

Deckung 

281010100.5316000 
Betriebszuschuss an die 
Stiftung Museum, Kunst 
und Kultur der Stadt Neu-
münster 

130.000 Euro 612010100.5517050 
Allgemeine Finanz-
wirtschaft - Zins-
aufwendungen für 
Kassenkredite 

130.000 Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

Im Auftrage 
 
 
 
Günter Humpe-Waßmuth 

Oberbürgermeister Erster Stadtrat 
 
 
Anlagen 
 
 


